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RS OGH 1954/7/7 2Ob510/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1954

Norm

EheG §66

ZPO §502 Abs2 Ca6

Rechtssatz

Wenn die Unterinstanzen das Unterhaltsbegehren der Frau wegen ihres Krankengeldbezuges auf Grund früherer

Beschäftigung abgewiesen haben, haben sie den Unterhalt mit "Null" bemessen. Die Revision ist daher unzulässig.

Entscheidungstexte

2 Ob 510/54
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